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 Veröffentlicht am 28.03.2002

Index

70/08 Privatschulen

Norm

PrivSchG 1962 §21;

Rechtssatz

Aus dem Umstand, dass in der Vergangenheit bei bestimmten 7nanzgesetzlichen Ansätzen bestimmten Schulen

Förderungen eingeräumt worden sind, kann kein Anspruch auf Subventionierung abgeleitet werden.
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